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Antrag 
 

 
an die ordentliche Landesversammlung am 22./23.10.2 011 in Bad Windsheim 

Antragsschluss: 23. September, 12.00 Uhr in der Lan desgeschäftsstelle 
 
 

AntragstellerIn:  KV Kronach 

 
Gegenstand:  Begrenzung von Waffenherstellung und Verbot von 

Rüstungsexporten  
 
 
Antragstext: 
 
Die bayerischen Grünen unterstützen die Aktion Aufschrei mit dem Ziel einer 1 
Klarstellung von Artikel 26 (2) des Grundgesetzes. 2 
Zukünftig soll der Artikel folgenden Wortlaut tragen: 3 
 4 

„ Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der 5 
Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Das 6 
Nähere regelt das Kriegswaffenkontrollgesetz. Kriegswaffen und sonstige 7 
Rüstungsgüter werden grundsätzlich nicht exportiert. Das Nähere regelt das 8 
Rüstungsexportgesetz.“ 9 

 
Begründung: 

Die deutschen Rüstungsexporte haben sich in den letzten Jahren verdoppelt, 
inzwischen liegt Deutschland an dritter Stelle der Waffenlieferanten weltweit. Waffen 
werden auch in Kriegsgebiete (z.B. Saudi-Arabien) exportiert. Eine ergänzende 
Klarstellung des Grundgesetzes sollte im Interesse grüner Friedenspolitik liegen. 


